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In Beantwortung der von den Abg.Dr .. S t übe r und Genossen in 

der Sitzung des Nationalrates vom 22.Februar 1.J. eingebrachten Anfrage, 

betreffend -Deutsches Eigentum in österreich, teilt Bundesminister für 

die Auswärtigen Angelegenheiten Dr.G r u b e r mit: 

Der in dieser Anfrage erwähnte Artikel der "Wiener Zei tung" vom 

l8.Februar 1951 präjudiziert in keiner Weise die Entschliessungen der Bundes-
, 

regierung über das endgül tige---Schicksal des Ueutsohen Eigentums in Österreioh. 

Zur Herbeiführung einer solohen Entschliessung ist der Augenblick 

nooh nicht gekommen, da jede Verfügung über die Substanz des erwähnten Ver­

mögensderze1t in Gemässheit des Kontro11abkommens noch den Besatzungsmächten 

vorbehalten ist. 
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